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Privater Gestaltungsplan (Evangelisch-
reformiertes DiakonenhausD - Genehmigung

Gemeinde Greifensee

use Breitistrasse 5, 86OG Greifensee, Kat.-Nrn. 762 und 1157

Masssebende - Plan Mst.1:500 und Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 15. Juli2019
unterrasen - Bericht nach Art; 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwehdungen) vom 15. Juli 2019

Anlass. und Zielsetzung

der Planung

Sachverhalt
Die Stiftung Evangelisch-reformiertes Diakonenhaus bietet Menschen mit einer Behinde-
rung einen Wohn- und Arbeitsort an der Breitistrasse in Greifensee. Um den Standofi
baulich enrrreitern zu können, wurde gestützt auf ein selektives Vedahren ein Richtproiekt
erarbeitet. Das Siegerprojekt sieht den Umbau der bestehenden Gebäude und die Erwei-
terung mit Neubauten vor. Da das Projekt zweigeschossige Wohnbauten in der Wohn-
zone W1 West vorsieht, sollen aufgrund der Abweichung zur rechtskräiftigen Bau- und Zo-
nenordnung (BZO) mit dem privaten Gestaltungsplan "Evangelisch-reformiertes Diako-
nenhaus" die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die bauliche Realisierung ge-

schatfen werden.

zustimmuns Die Gemeindeversammlung Greifensee stimmte mit Beschluss vom 4. Dezember 2019
dem privaten Gestaltungsplan "Evangelisch-reformieiles Diakonenhaus> zu. Gegen die'
sen Beschluss wurden gemäss Rechtskrattbescheinigung des Bezirksrats Uster vom
20. Januar 2020 keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2019 er-
sucht die Gemeinde Greifensee um Genehmigung der Vorlage.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgöbenden Unterlagen sind vollständig

B, Materielle Prüfung
Zusammenfassuns 'Der Gestaltungsplan bezweckt, dass die private Stiftung den Standort des Diakonenhau-

derVortase ses in Greifensee langfristig sichern und den Betrieb des Hauses als Wohn- und Arbeits-
ort für Menschen mit psychischen,und/oder kognitiven Beeinträchtigungen erhalten kann

wesentiche Gemäss Art. 5 der Gestaltungsplanvorschriften (GPV) ist das Richtprojekt wegleitend. Um

Festesunsen uno die Qualitäten des Richtprojekts zu sichern ist festgelegt, dass Bauten, Anlagen und Um-
vorschritten schwung, für sich und in ihrem Zusämmenhang mit der baulichen und landschaitlichen

Umgebüng, im Ganzen und in einzelnen Teilen, so zu gestalten sind, dass eine beson-
ders gute Gesamtwirkung erreicht wird.
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lm Situationsplan werden, neben der Lage der Baubereiche für Hauptgebäude, auch die

verschiedenen Aussenräume wie z.B. "Grünräums", "platzärtige Räume", "Spielfläche"
und (Vorgarten Bollierhaus,,, sowie die Standorte einzelner "identitätsstiftender Bäume,'
(bestehende und neue) schematisch gesichert

Die Vorgaben zur Gestaltung der einzelnen Aussenräume werden in den GPV konkreti-

siert. So sind z.B. die platzartigen Räume attraktiv auszugestalten, auf die Bedürfnisse

der Bewohner auszurichten und frei zugänglich zu halten. Der "Vorgaften Bollierhaus,, ist

integral zu erhalten. Zudem werden grundsätzliche Gestaltungsvorgaben festgelegt, wo-

nach z.B. bei der Bepflanzung und Begrünung der Flachdächer ausschliesslich einheimi-

sche und standortgerechte Arten zu venruenden sind.

Ferner wird im Situationsplan ein Bereich für Provisorien während der Bauzeit definierl,

auf dem für den Umbau und die Enrueiterung des Diakonenhauses Provisorien errichtet

werden können.

Für die Baubereiche I bis Vl werden in den GPV jeweils die maximalen Geschossflächen

sowie die maximalen Gesamthöhen festgelegt.

ln den Baubereichen ll bis Vl sind Wghnnutzungen und nicht störende Betriebe, im Bau-

bereich IWohnnutzungen und maximal mässig störende Betriebe zulässig. Der Baube-

reich ll kann zudem als Verkaufsladen mit Werkatelier genutzt werden.

lm Situationsplan werden die "Ein- und Ausfahrten" für den motorisierten lndividualver-

kehr ab Breitistrasse bzw. ab Dorfstrasse sowie die Lage der bestehenden bzw. der neu

zu erstellenden Parkplätze festgelegt. Es wird geregelt, dass künftige Bauvorhaben auf
der Parzelle Kat-Nr. l lSTausschliesslich rüCkwärtig, d.h. ab Breitistrasse, zu erschliessen

sind. Für die Zufahrt zum Baubereich Vl ist geregelt, dass diese über eine neue Ein- und

Ausfahfi ab dem Sandacherweg ertolgen muss. Um einen zukünftigen Ausbau des San-

dacherwegs nicht unverhältnismässig zu behindern, wird geregelt, dass innerhalb des

Gestaltungplanperimeters ein 2m breiter Landstreifen entlang des Sandacherwegs von

Bauten, Anlagen und Ausrüstung freizuhalten ist.

Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 12. Dezember 2018 bzw. vom

7. Mai 2019 gestellten Anträgen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen.

Hinweis zum tnkrafttre- Def Gestaltungsplan kann erst nach Rechtskraft der Festsetzung und Genehmigung in

ren (Arr. zr1 Kraft treten. Die Gemeinde muss nach Rechtskraft die lnkraftsetzung veröffentlichen und

diese dem Baurekursgericht sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publika-

tion mitzuteilen (vgl. Dispositiv lV). Art.21 GPV ist deshalb dahingehend auszulegen, alS

dass der Gestaltungsplan am Tag nach der Publikation der rechtskräftigen Genehmigung

in Kraft tritt.

C. Ergebnis . i

Die Vorlage eniveist sich im Ergebnis als'rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen

und kann genehmigt werden ($ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt der
Kostenaufiage gemäss Dispositiv ll) und die Gemeinde Greifensee sind durch die Geneh-
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migung nicht beschwert. Gegen den genehmigten Gestaltungsplan steht weiteren be-
troffenen Privaten und Verbänden der Rekurs offen ($$ 338a f. PBG). Gemäss $ 5 Abs. 3
PBG ist der Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften
Akt zu veröffentlichen und aufzulegen.

Gestützt auf $ 4 und $ 9 der Gebührenordnung für Venrualtungsbehörden ist für diese Ver-
fügung eine Gebühr zu erheben.

Die Baudirektion verfügt:

Der private Gestaltungsplan "Evangelisch-reformiertes Diakonenhaus", welchem die
Gemeindeversammlung Greifensee mit Beschluss vom 4. Dezember 2019 zuge-
stimmt hat, wird genehmigt.

ll. Die Staats-.und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 1'022.80 (106 528i83100.40.100)
und wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt

lll. Gegen Dispositiv ll diesgr Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschritt muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Die angefochtene Vedügung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög-
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

lV. Die Gemeinde Greifensee wird eingeladen

- Dispositiv lsowie den kommunalen Beöchluss samt Rechtsmittelbelehrung zu veröf-
fentlichen

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen

- nach Rechtskraft die lnkraftselzung zu veröffentlicheii und diese dem Baurekursge-
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen

- nach lnkrafttreten die Anderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (ÖREB-Kataster) nachf ühren zu lassen

V. Mitteilung an

- Greifensee (unter Beilage von zwei Eossiers)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)
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J SWR Geomatik AG, Steinackerstrasse 2, 8302 Kloten (Katasterbearbeiterorganisa-

tion KBO)

- Stiftung:Evangelisch-reformiertes Diakonenhaus, Breitistr,asse 5, 8600 Greifensee

(Rechnungqadressatin) j
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Kanton Zürich
Gemeinde Greifensee

PRIVATER GESTALTUNGSPLAN DIAKONENHAUS

Plan 1:500

Die Grundeigentümerin:

Stiftung Evangelisch-reformiertes Diakonenhaus Greifensee

Von der Stiftung 
aufgestellt am: ...................................

Der Stiftungsratspräsident: ............................................................................

Angenommen an der 
Gemeideversammlung am: ...................................

Für die Stimmbevölkerung
Gemeinderatspräsident/In .............................................................................

Gemeindeschreiber/In .............................................................................

Von der Baudirektion 
genehmigt am: .....................................

BDV NR. .....................................

Für die Baudirektion: .............................................................................

bernath+widmer 
archi tekten bsa s ia  eth  |  a l ts tet terstr.  161  |  8048  zür ich  |  044  273  90  10  |  welcome@bernathwidmer.ch

KOORDINATEN BAUFELDER

Baufeld I:
a 2'693’464.70 / 1'247'002.92
b 2'693'482.16 / 1'246'988.77
c 2'693’460.05 / 1'246'961.58
d 2'693’472.06 / 1'246'951.79
e 2'693’470.18 / 1'246'946.39
f 2'693’459.42 / 1'246'933.33
g 2'693’427.72 / 1'246'959.19
h 2'693’433.07 / 1'246'973.34
i 2'693’448.83 / 1'246'992.68
j 2'693’453.34 / 1'246'989.99

Baufeld II:
a 2'693’494.63 / 1'247’017.27
b 2'693’505.69 / 1'247’008.25
c 2'693’490.03 / 1'246’989.05
d 2'693’479.97 / 1'246’998.07

Baufeld III:
a 2’693'502.67 / 1'247'049.03
b 2’693'511.95 / 1'247'041.46
c 2’693'511.46 / 1’247'039.46
d 2’693'505.46 / 1’247'032.14
e 2’693'508.94 / 1’247'029.32
f 2’693'508.80 / 1’247'028.76
g 2’693'500.88 / 1’247'019.04
h 2’693'490.91 / 1’247'027.14
i 2’693'498.07 / 1'247'035.90
j 2’693'494.41 / 1’247'038.91

Baufeld IV:
a 2'693’483.23 / 1'247’051.88
b 2'693’493.21 / 1'247’043.74
c 2'693’484.92 / 1'247’033.57
d 2'693’481.25 / 1'247’036.59
e 2'693’474.11 / 1'247’027.86
f 2'693’464.22 / 1'247’035.94
g 2'693’472.45 / 1'247’046.06
h 2'693’476.16 / 1'247’043.11

Baufeld V:
a 2'693'464.50 / 1'247'024.56
b 2'693'475.00 / 1'247'015.99
c 2'693'466.49 / 1'247'005.56
d 2'693'455.98 / 1'247'014.12

Baufeld VI:
a 2'693'497.00 / 1'247’106.49
b 2'693'514.39 / 1'247’086.42
c 2'693’501.81 / 1'247’075.51
d 2'693'483.73 / 1'247’091.42

Erstellungs- und Druckdatum: 15.07.2019
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FESTLEGUNGEN

INFORMATIONSINHALTE

Perimeter Gestaltungsplan

Baubereiche (I-VI)

Bereich für Provisorien während der Bauzeit

Freihaltebereich für Trottoir

Abbruch

Ein- und Ausfahrt bestehend

Ein- und Ausfahrt neu (A, B, C, Lage schematisch)

Parkplätze (PP), Veloabstellplätze (VP) bestehend

Parkplätze (PP), Veloabstellplätze (VP), Motorradabstellplätze (MP) neu (Lage schematisch)

Vorgarten Bollierhaus

Parzellen Nr. 762 und 1157

Rechtskräftige Baulinie

Grenzabstand

Abwasserleitungen

Bauten Richtprojekt

Gebäude, deren Gebäudeprofil und Erscheinungsbild beibehalten werden muss

Identitätsstiftende Bäume bestehend

Identitätsstiftende Bäume neu  (Lage schematisch)

Zonen gem. Bauzonenplan (27. November 2013)

Kantonale Zonen:

Landwirtschaftszone

Freihaltezone

Kommunale Zonen:

Kernzone I

Kernzone II

1-geschossige Wohnzone

Zone für öffentliche Bauten

Ergänzungsplan Kernzone:

Ortsbildperimeter von kantonaler Bedeutung

Platzartige Räume

Grünräume

Spielfläche

































































































 

 

Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 06.08.2020 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000736 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Gemeinde Greifensee, Im Städtli 3, 8606 Greifensee

Privater Gestaltungsplan „Diakonenhaus“ Bekanntmachung des Inkrafttretens, Be-
kanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8606 Greifensee  
Der private Gestaltungsplan Diakonenhaus wurde von den 
Stimmberechtigten der Gemeinde Greifensee an der Ge-
meindeversammlung vom 4. Dezember 2019 und von der 
Baudirektion mit Verfügung vom 28. April 2020 genehmigt. 
Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baure-kursgerichts 
vom 15. Juli 2020 ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Der 
private Gestal-tungsplan Diakonenhaus tritt am Tag nach 
der Publikation in Kraft. 

Rechtliche Hinweise:  

Kontaktstelle:  
Gemeinde Greifensee 
Im Städtli 3  
8606 Greifensee
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